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Antrag auf Freistellung
Sehr geehrte Damen und Herren,

der/die >Name des Trägers> bietet alljährlich während der Sommerferien im Ferienwaldheim einen Ferienaufenthalt für Kinder an. Hierzu sind die Kinder wochentags ganztägig im Ferienwaldheim untergebracht. Die Betreuung der Kindergruppen übernehmen ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen.
Aufgabe der Heimleitung ist es, alljährlich für diese verantwortungsvolle Tätigkeit geeignete Mitarbeiter/-innen zu finden, welche im Rahmen der Kinder- und Gruppenbetreuung vielfältige pädagogische Aufgaben übernehmen. Für ihre Tätigkeit im Ferienwaldheim werden die Mitarbeiter/-innen umfassend geschult und vorbereitet.
Der/die bei Ihnen als <  >    beschäftigte 

Herr/Frau    <  >
wohnhaft in >   <  
hat die Absicht, im diesjährigen Ferienwaldheim  
mitzuarbeiten.

Der Einsatz ist geplant vom >  <    bis  >  <  .
Wir bitten um Freistellung des/der Mitarbeiter/-in für den o. g. Zeitraum
Die pädagogische, ehrenamtliche Tätigkeit im Ferienwaldheim zählt zu den unter §1 Absatz 1 – 3 im Gesetz genannten Aufgaben, für die nach dem Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit des Landes Baden-Württemberg zur Erteilung einer Freistellung von ehrenamtlichen Personen in der Jugendarbeit vom 20.11.2007 (GBl Nr. 19/ Seite 530) auf Antrag Freistellung zu gewähren ist. Die Ferienwaldheime unter kirchlicher Trägerschaft gehören zu den unter §1 Absatz 3.1. genannten Einrichtungen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichem Gruß

Uli Seeger

Geschäftsstelle

Die Maßnahmen der Ferienwaldheime werden durch Zuschüsse der Kommunen und Landkreise regelmäßig gefördert. Der o.g. Träger gehört der Arbeitsgemeinschaft Ev. Ferien- und Waldheime an. Diese ist als Fachverband Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg, das der Liga der freien Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg angehört.
